
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

[Wirtschaftsordnung, rechnerische Vorschriften]

urn:nbn:de:bsz:31-252394

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-252394


174500

R
u

*ο

m
N

t⸗

n

ht
n
en
m

ild
au

n⸗

ng
ur

teilweiſe angerechnet werden . Hierwegen wird für jeden Fall

beſondere Entſchließung vorbehalten .
6. Die dem Eintritt in die Eiſenbahnwerkſtätte nachfolgende

Dienſtzeit in einem andern Zweig der badiſchen Eiſenbahnver⸗
waltung wird im allgemeinen für die Reihenfolge der Zulaſſung
der Erfatzheizer zur Heizerſchule angerechnet . Beim Vorliegen

beſonderer Verhältniſſe bleibt jedoch ein ausnahmsweiſer teil⸗

weiſer Abzug vorbehalten . Hierwegen wird im einzelnen Fall

Entſchließung getroffen .
7. Die in eine Eiſenbahnwerkſtätte eintretenden Schloſſer

ſind verpflichtet , vor oder alsbald nach dem Eintritt die für die

Bewerber um Lokomotivheizerſtellen vorgeſchriebenen Schul⸗

kenntniſſe nachzuweiſen und nach einjähriger Beſchäftigung in

der Werkſtätte auf Verlangen in den Fahrdienſt als Erſatzheizer

überzutreten . Die übernahme in den Fahrdienſt richtet ſich nach
dem Dienſtalter und dem Bedarf an Heizern auf der in Be⸗

tracht kommenden Station . Leiſtet der Bewerber der Aufforde⸗

rung zum übertritt in den Fahrdienſt keine Folge , ſo ſcheidet er

als Bewerber für Lokomotivheizerſtellen aus ; auch kann ihm der

Dienſt gekündigt werden .

Wirtſchaftsordnung

Nr . K 25 . 46/1915 . Nr . 2.

Aus der ſachlichen Prüfung der Ausgabebelege wird unter

Aufhebung der älteren Beſtimmungen * folgendes zur allge⸗
meinen Beachtung bekanntgegeben :

Bauliche Herſtellungen .

1. Um die auf den Stationen nötig werdenden Wieder⸗

herſtellungen möglichſt zu fördern , haben die Stationen
alsbald nach Entdeckung eines Mangels einen Antrag auf
Vordruck Nr . 4618 auszufertigen und der Bahnmeiſterei oder

Hochbaubahnmeiſterei zuzuſtellen . Der Bahnmeiſter hat den

Mangel anläßlich der Streckenbegehung zu beſichtigen und die

Wiederherſtellung alsbald zu veranlaſſen .
2. Begründungen wie „ Beſchädigung beſteht ſchon lange “ ;

„ durch Sturm oder Hagel verurſacht “ ; „ Täter nicht ermittelt “
u. dgl . ſind nicht als ausreichend anzuerkennen . Bei Schei⸗
benbeſchädigungen iſt Urſache und Tag feſtzuſtellen ,
und ob die Beſchädigung etwa durch Nichteinhängen oder Nicht⸗

ſchließen der Fenſter verurſacht worden iſt ( ſiehe Ziffer 43) , auch
ob die beſchädigten Fenſter tatſächlich nach der Seite liegen , von
der der Sturm oder Hagel herzukommen pflegt . Hinterſtellte
Vorfenſter ſind bei Wohnungsübergaben beſonders zu übergeben
und auf ihre Beſchaffenheit zu prüfen . Die Urſache der Be⸗

ſchädigung iſt in jedem einzelnen Fall auf dem Koſtenzettel un⸗

zweideutig anzugeben ; dies kann auch dadurch geſchehen , daß der

* Kalender 1914 Seite 246.
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die Urſache bezeichnende Antrag auf Wiederherſtellung ( Vordruck

4618 ) der Koſtenrechnung angeſchloſſen wird .

3. Wenn ein Verſchulden feſtgeſtellt wird , iſt dem Schuldigen

alsbaldige Wiederherſtellung zur Auflage zu machen oder die
Ausbeſſerung auf ſeine Koſten vornehmen zu laſſen , wenn nicht

beſondere Gründe vorliegen , die nur einen Teilerſatz rechtfer⸗
tigen . Im letzteren Fall iſt bei Dienſtperſonal von den Vor⸗

ſtehern der Stationsämter 1 und der Güterämter oder von den

Bezirksſtellen innerhalb der erteilten Zuſtändigkeit , wenn dieſe

für den Schadensbetrag nicht ausreicht und bei allen nicht im

Dienſt der Eiſenbahnverwaltung ſtehenden Perſonen von der

Generaldirektion zu entſcheiden .
4. Um die badiſche Ziegelinduſtrie zu unterſtützen , ſind zur

Dachdeckung bei Staatsbauten , ſoweit nur immer angängig ,

Ziegel zu verwenden . Dies wird mit dem Bemerken in Er⸗

innerung gebracht , daß entgegen dieſer Beſtimmung ohne zwin⸗

3 Grund zuweilen immer noch Schieferdeckung vorgeſehen
wird .

5. Das bei Wiederherſtellungs - oder Erneuerungsarbeiten
an Hochbauten anfallende Abfallholz ( Bodenbretter ,
Lambrisbretter , Rahmenſchenkel u . dgl . ) kann auch

dem die Arbeit ausführenden Unternehmer als Entſchädigung

für die Arbeit des Herausnehmens überlaſſen werden , wenn das

Holz für Zwecke der Eiſenbahnverwaltung als Bauſtoff nicht

mehr verwendbar und eine ſonſtige wirtſchaftliche Verwertung

nach dem Ermeſſen der Baudienſtſtelle ausgeſchloſſen iſt . Bei
§ 42 2 Materialordnung iſt hierauf zu verweiſen .

6. Die für Bauausführungen unter „ Unvorherge⸗

ſehenes “ bewilligten Mittel dürfen nur für wirklich unvor⸗

hergeſehene Herſtellungen der in der Zuweiſungsliſte näher be⸗

zeichneten Bauausführung und nicht zu etwaigen Erweiterungen
dieſer Ausführung oder zu ſonſtigen , mit der betreffenden Bau⸗

ausführung in keinem Zuſammenhang ſtehenden Zwecken ver⸗

wendet werden ( ogl . auch Ziffer 44 und Wirtſchaftsordnung

§ 15 10) .
7. Sofern ſich bei Bahn⸗ und Bahnhof⸗Neubauten oder ſon⸗

ſtigen Bauarbeiten günſtige Gelegenheit bietet , an Ort und

Stelle Schotter oder andere Bau⸗ und Unterhaltungsſtoffe ( Sand ,

Kleinſchlag , Mauerſteine , Stückſteine ) mit nennenswerter Erſpar⸗
nis am Koſtenaufwand gegenüber dem ſonſtigen Bezug aus den

Abtragſtoffen zu gewinnen , ſollen ſolche Gelegenheiten

mit dazu ausgenutzt werden , Bauſtoffe der genannten Art auch

über den Bedarf für die eigentliche Bauherſtellung hinaus auf

Vorrat zu ſpäterer Verwendung herrichten zu laſſen , ſoweit

aus der Lagerung nicht eine Einbuße an der Güte der Vorrats⸗

ſtoffe zu befüchten und die wirtſchaftliche Verwendungsmöglich⸗
keit in nicht zu ferner Zeit außer Zweifel ſteht . Zutreffendenfalls

iſt für die Herrichtung des Vorrats unter Darſtellung der Ver⸗

hältniſſe zunächſt Antrag auf Zuweiſung der erforderlichen Mittel

zu ſtellen . Auch wenn die Herrichtung des Vorrats durch Arbeiter

der Eiſenbahnverwaltung erfolgt , iſt vorher die Genehmi⸗

gung der Generaldirektion einzuholen .
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Bekanntmachungskoſten .
8. Infolge unmittelbarer Anweiſung der Bekanntmachungs⸗

koſten durch die Bezirksſtellen iſt auch die Nachprüfung richtiger
Berechnung durch das Rechnungsbureau vor der Auszahlung ent⸗
fallen . Zwecks Vermeidung nachträglicher Rückerhebungen auf
Grund der Rechnungsabhör wird genaue Beachtung von § 18
der Geſchäftsanweiſung für die Bezirks⸗ und Orts⸗
ſtellen , insbeſondere Ziffer 6, hingewieſen .

Desinfektion und Entleerung der Abortgruben .
9. Zur Desinfektion von Abortgruben hat ſich Kreſol ( Mat .

Nr . 1124 ) in Verdünnung mit Waſſer im Verhältnis 1 zu 200
als wirkſames Mittel bewährt , das zudem , falls der Gruben⸗
inhalt Verwendung zu Dungzwecken finden ſoll , keinerlei Nach⸗
teile für den Pflanzenwuchs im Gefolge hat . Gebrauchsanwei⸗
ſungen ſind durch die Abgabemagazine und von dieſen durch das
Magazinsamt II in Karlsruhe zu beziehen . Die Desinfektion
der Aborträume durch Brennen von Gasflammen in den Dunſt⸗
abzugsröhren iſt der hohen Koſten wegen tunlichſt einzuſchränken
und durch Anwendung geeigneter , nicht übelriechender Desinfek⸗
tionsmittel zu erſetzen .

10. Die Entleerung der Abortgruben verurſacht in vielen
Bezirken noch beſondere Koſten , während in anderen Bezirkenaus der Vergebung der Abortentleerung an Landwirte und Gärt⸗
ner noch eine Einnahme erzielt wird . Es wolle darauf hingewirkt
werden , daß Entleerungskoſten nur da bezahlt werden , wo die
Vergebung des Grubeninhalts gegen oder ſchließlich auch ohne
Entgelt nicht erreicht werden kann . Bereits von früher her be⸗
ſtehende Verträge ſind in dieſem Sinne nachzuprüfen .

Dienſtaushilfe und überſtundenarbeit .
11. Schreib⸗ und Zeichenarbeiten vorübergehender Art über

die geordneten Dienſtſtunden hinaus ſind von den Beamten zu
leiſten , ohne daß ſie dafür beſondere Vergütung beanſpruchen
können . Dabei ſind die dringlichen Arbeiten vorzugsweiſe inner⸗
halb der Dienſtzeit zu erledigen und tunlichſt nur nichtdringliche
Sachen zurückzulegen . Wenn bei größeren dringlichen Arbeiten
Aushilfe unumgänglich nötig wird , iſt Antrag bei der
Generaldirektion zu ſtellen . ( Vgl . auch Wirtſchafts⸗
ordnung § 12. )

Dienſteinteilung .
12. Die Dienſteinteilung iſt im allgemeinen ſo zu

treffen , daß keine Koſten für über ſtundenvergütungen
erwachſen . Wenn aus dienſtlichen Gründen über die regelmäßigen
Dienſtſtunden hinaus gearbeitet werden muß , ſind die zwiſchen⸗
liegenden Ruhe⸗ und Eſſenspauſen ſo reichlich zu bemeſſen , daß
nach deren Abrechnung die normale reine Arbeitszeit nicht über⸗
ſchritten wird .

13. Zu Arbeiten , die auch von nicht vollwertigen Arbeitskräf⸗ten verrichtet werden können ( Kaffeekochen , Boten⸗
gänge , Zetteltragen , Beſorgung der Bade⸗
anſtalten , Stellvertretung erkrankter Schranken⸗
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wärterinnen , Nachtdienſt auf Schrankenwärterpoſten und Ab⸗

löſungen daſelbſt ( ogl . auch Ziffer 34 u. ogl . ) , ſollen tunlichſt
Halbinvalide oder billige Arbeitskräfte verwen⸗

det werden .

Dienſt der Amtsdiener und Hilfsdiener , Reinigungs⸗
arbeiten u. dgl .

14. Wo die Verwendung von Hilfsdienern von der Bedienung

zahlreicher Sfen abhängig iſt , ſoll darauf Bedacht genommen

werden , dieſe Hilfsdiener nur während der Heizperiode und tun⸗

lichſt nur ſtundenweiſe zuzuteilen , ſie zu ſonſtigen Zeiten aber

anderweit zu beſchäftigen .
15. In manchen Fällen wurde beobachtet , daß bei Stellen des

äußeren Dienſtes die gründliche Reinigung der Dienſträume in

ſehr kurzen Zeitabſchnitten vorgenommen wird , ohne daß dies

durch vorliegende beſondere Verhältniſſe genügend gerechtfertigt
iſt . übertriebenen Anſprüchen dieſer Art iſt nicht ſtattzugeben .

16. Bei Vergebung der Arbeiten für gründliche Reinigung

der Neubauten und von bewohnten Räumen anläßlich größerer

baulicher Ausbeſſerungen , wozu tunlichſt ortsanſäſſige weibliche

Perſonen zu verwenden ſind , ferner bei der Vergebung von

Arbeiten für Reinigung von Oberlichtfenſtern der Bahnhöfe oder

Bahnſteighallen ſoll der Lohnſatz , der den ortsüblichen nicht

erheblich überſteigen darf , zum voraus vereinbart und die Ver⸗

gütung nach dem vorausſichtlichen Zeitaufwand berechnet werden .

Auch die Erſatzbeträge für Putzſtoffe ſind zum voraus zu ver⸗

einbaren , ſofern nicht vorzutiehen iſt , dieſe Stoffe verwaltungs⸗

ſeitig zu ſtellen . In den Koſtenberechnungen iſt anzugeben , wie

viel männliche oder weibliche Arbeitskräfte und für welche Zeit⸗

dauer beſchäftigt und zutreffendenfalls welche Arten und Men⸗

gen Putzſtoffe erforderlich waren .

17. Wegen der Botengänge ſoll Aushilfe im Bureaudienſt

nicht ſtatfinden . Ein täglich einmaliger Botengang wird , von

dringenden Fällen abgeſehen , genügen . Die Übermittelung von

Geſchäftsſachen nach entfernt liegenden Stadtteilen oder Ortlich⸗
keiten ſoll , ſofern ſie eine Perſonalvermehrung erheiſcht oder eine

Perſonalverminderung im Wege ſteht , mit der Poſt erfolgen .

18. Zur Ablöung der Amtsdiener an dienſtfreien Tagen —

ſoweit dazu Arbeiter zu verwenden ſind und nach den Ruhezeiten⸗

vorſchriften verwendet werden können — ſollen zur Vermeidung

beſonderer Stellvertretungskoſten tunlichſt ſolche Arbeiter her —

angezogen werden , die für alle Tage bezahlt ſind .

Dienſtreiſekoſten .

19. Für die Aufſtellung der Dienſtreiſekoſtenrechnungen wird

beſtimmt :
a) Im Vordruck zum Dienſtreiſekoſtenverzeichnis iſt im Kopf

auf der erſten Zeile die Amtsbezeichnung — auch die dienſtliche
Verwendung , ſofern ſie eine Ermäßigung des Tagegeldſatzes be⸗

dingt — und der Name , auf der zweiten Zeile die Amtsſtelle
uſw . , aus der die Berechtigung des angeſetzten Tagegeldſatzes un⸗

zweifelhaft hervorgeht , genau anzugeben . Dieſe Angaben ſind
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ſcharf auseinanderzuhalten . Eiſenbahngeometer , denen ein Tage⸗
und Übernachtgeld von 7 und 3 „ bewilligt iſt , haben ſtets an⸗
zugeben : „ Vermeſſungsbeamter in ſelbſtändi⸗
ger Stellung “ .

Außer dem Ort des Dienſtſitzes iſt ſtets auch der eigentliche
Wohnort des Beamten anzugeben . Der Vordruck 2745 wird da⸗
nach geändert werden ; bis dahin iſt er handſchriftlich zu ergän⸗
zen .

b) Alle Beamten , die an Kongreſſen oder Konferenzen teil⸗
nehmen , die zur Anforderung eines Zuſchlags von 50 oder 30 v. H.
berechtigen , müſſen im Geſchäftsbetrieb mindeſtens einen Re⸗
gierungsvertreter oder eine fremde Eiſenbahnverwaltung benen⸗
nen , aus deren Beteiligung die Berechtigung zum Anſatz der er⸗
höhten Aufwandsentſchädigung abzuleiten iſt .

e) Wenn eine zwiſchen zwei Haltepunkten gelegene Blockſtelle ,
Bahnwärterſtation , Bauſtelle uſw . beſucht wird , die von der der
Abgangsſtation zunächſt gelegenen Halteſtelle über 2 km , von der
weiter gelegenen Station aber weniger als 2 km entfernt liegt , ſo
hat der Beamte bis zur weiter gelegenen Station zu fahren , um
Ganggebühren zu vermeiden , wenn nicht dienſtliche Gründe ,
welche im Geſchäftsbetrieb anzugeben wären , das Ausſteigen
auf der vorgelegenen Station erfordern .

d) Beim Geſchäftsbetrieb iſt zuerſt der Ort anzuführen und
ihm in Klammer „ ( Wgm ) “ beizuſetzen , wenn er auf der Wohn⸗
ſitzgeemarkung liegt , alſo zur Anrechnung einer Aufwandsent⸗
ſchädigung nur unter beſtimmten Vorausſetzungen berechtigt .
Ferner iſt die Zeit des übertritts von der Wohnſitzgemarkung auf
die auswärtige Gemarkung oder umgekehrt anzugeben , wenn bei
einer Dienſtreiſe Geſchäfte ſowohl auf der Wohnſitzgemarkung
als auch außerhalb erledigt werden .

e) Bei Dienſtgeſchäften auf Wartſtationen , auf freier Strecke
uſw . iſt immer die Gemarkung beizufügen und , wenn Gang⸗
gebühren in Betracht kommen , die Entfernung von den zwei
nächſtliegenden Stationen .

t ) Wenn Beamte über Nacht auswärts ſind und keine
Übernachtgelder anrechnen , ſo iſt dies durch eine kurze Bemer⸗
kung zu begründen , z. B. : „Nachtdienſt “ , „ im Dienſtzimmer über⸗
nachtet “ , „ Reiſe “ .

8) Angabe der Zugsnummern iſt nicht vorgeſchrieben , wegen
ihrer Dienlichkeit zu Prüfungszwecken aber zuläſſig . Bei Ver⸗
ſpätung der Züge von über einer Stunde muß Zugsnummer
und Verſpätungsdauer angegeben werden , wenn auf eine ſolche
Verſpätung eine höhere Tagegeldberechnung gegründet wird .
Vgl . S 5 Ziffer 2 der Landesherrlichen Verordnung vom 28 . De⸗
zember 1908 , Verordnungsblatt 1909 Seite 56.

h) In den Reiſekoſtenverzeichniſſen werden die auswärtigen
Dienſtgeſchäfte oft in allgſemeinen Ausdrücken bezeichnet , die nicht
erkennen laſſen , welche Geſchäfte eigentlich beſorgt wurden .
Solche allgemeinen Bezeichnungen , wie „ Kontrolle , Reviſion ,

Überwachung der Arbeiten oder Einrichtungen , Arbeitsanordnun⸗
gen , Erledigung von Dienſtgeſchäften , verſchiedene Angelegen⸗
heiten , dienſtliche Erhebungen oder Beſprechungen , Belehrung des

0
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Perſonals , Vorbereitung oder Ausführung der Wirtſchaftspläne ,

Abrechnungsgeſchäfte , Rechnungsprüfung , Bahn⸗ und Hochbau⸗

unterhaltungsarbeiten , Koſtenanſchläge “ u. dgl . , ſind unzuläſſig .

Die Geſchäfte ſind im einzelnen mit möglichſt wenig Worten ge⸗

nau zu bezeichnen ( ſiehe auch § 20 4 der Miniſterialverordung

vom 1. Juni 1909 , Verordnungsblatt Seite 76) . Die Reiſekoſten⸗

verzeichniſſe ſind vor der Vorlage auf dieſe Erforderniſſe hin

durchzuſehen und nötigenfalls ergänzen zu laſſen .

20 . Alle Beamten haben die von ihnen beabſichtigten Dienſt⸗

reiſen unter Angabe des Zwecks und der vorausſichtlichen Dauer

vor dem Antritt dem Dienſtvorſtand anzuzeigen . Dieſer erhält

dadurch Gelegenheit , die Dienſtreiſen auf das richtige Maß zu

beſchränken und unnötige zu unterſagen .

21 . Die Beamten , die Dienſtreiſekoſtenverzeichniſſe mit der

Richtigkeitsbeſtätigung verſehen oder der allgemeinen Prüfung

unterziehen § 79b 2 und » Stationskaſſenordnung ) , haben auf

die Beſeitigung von Anläſſen zu Beanſtandungen nachdrücklich

hinzuwirken . Ungebührliche Anforderungen ſind auf das richtige

Maß zurückzuführen oder unberechtigte Forderungen zu ſtreichen.

22 . Im beſonderen iſt darauf zu achten , daß Dienſtgeſchäfte

an demſelben Ort von monatlich mehr als zehnmaliger Wieder⸗

holung —ſofern nicht zwingend dienſtliche Hinderniſſe entgegen⸗

ſtehen — nur von demſelben Beamten beſorgt werden und daß

ohne dienſtliche Veranlaſſung keine Verteilung auf zwei verſchie⸗

dene Kalendermonate ſtattfindet . Bei denjenigen Dienſtgeſchäften

von längerer Dauer an demſelben Ort , für welche Ermäßigung

nach § 7 der Landesherrlichen Verordnung in Frage kommt , ſoll

der Beamte , dem ſolche Dienſtgeſchäfte übertragen wurden , vor

ihrer Beendigung nicht ohne zwingenden dienſtlichen Grund

zurückgerufen oder zwiſchenhinein zu anderen auswärtigen Ge⸗

ſchäften entſendet werden .

23. Zu auswärtigen Dienſtgeſchäften , wie z. B. Verpachtungs⸗

und Verſteigerungsverhandlungen und ähnlichem , die bei zweck⸗

mäßiger Vorbereitung meiſt von einem Beamten beſorgt werden

können , ſoll kein Hilfsbeamter zugezogen werden . Die Erörte⸗

rung über zahlreiche aufgegriffene Fälle hat gezeigt , daß der

Hilfsbeamte ganz wohl entbehrlich iſt . Bei den Koſtenanſätzen für

Hilfsbeamte bedarf es daher ſtets einer ausreichenden Begrün⸗

dung über die Notwendigkeit ihrer Heranziehung . Es ſind vor⸗

zunehmen :

a) alle Verſteigerungen und Verpachtungen an den Meiſt⸗

bietenden am Sitze der Bahnbauinſpektionen ,
p) die Verſteigerungen von Gebäuden auf Abbruch und von

Gelände ( Reſtteile ) , ferner von Gras , Obſt oder Nutzholz , letztere

aber nur bei einer großen Anzahl Loſe an Plätzen außerhalb des

Sitzes der Bahnbauinſpektionen , durch einen Fachbeamten der

Bahnbauinſpektion unter Beizug des Bahnmeiſters ;

c) alle übrigen Verſteigerungen und Verpachtungen an den

Meiſtbietenden , ſofern im einzelnen Fall von hier aus nichts an⸗

deres beſtimmt wird , durch den Bahnmeiſter allein .

Die Verhandlungsſchriften über die Verſteigerung und die

Loszettel ſind am Dienſtſitz ſo vorzubereiten , daß bei der Ver⸗
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handlung nur Name , Stand und Wohnſitz des Meiſtbietenden ſo⸗
wie der Erlös einzutragen iſt .

24. Zu Dienſtprüfungen , Einvernahmen u. dgl . ſoll die etwa

nötige Schreibaushilfe nur dann von auswärts nach dem Ge⸗

ſchäftsort mitgebracht werden , wenn an letzterem ſelbſt eine

ſolche nicht beigezogen werden kann .
25. Bei Dienſtübergaben iſt die Nachprüfung der Rechnungs⸗

einträge und die Fertigung der Rechnungsabſchlüſſe Sache des

übernehmenden Beamten . Schreibaushilfe iſt durch das Stations⸗

perſonal zu leiſten .
26. Beamte der Bezirksſtellen und techniſchen Amter ſollen

zur Beſorgung untergeordneter Geſchäfte , die weniger aus
einem dienſtlichen Bedürfnis , als aus Rückſichten anderer Art
unternommen zu werden pflegen , nicht auswärts gelaſſen wer⸗
den . Dahin gehören u. a. : Beſtellung von Gegenſtänden ver⸗

ſchiedener Art , Veranlaſſung der Wiederherſtellung von Schreib⸗
und Zeichengeräten , Auszahlung von Koſtenrechnungen für die

Handkaſſe , Rückſprache wegen unrichtiger Aufſtellung von Lohn⸗
liſten oder anderer Vorlagen , Einholung von Unterſchriften zu
Verträgen und anderen Schriftſtücken , Eröffnung von Strafver⸗
fügungen , Erhebungen bei Gemeindebehörden in Beihilfeangele⸗
genheiten oder über Invaliden - oder Altersrentengeſuche , Einver⸗

nahmen in unerheblichen Angelegenheiten , Aufnahmen für ſtati⸗
ſtiſche Zwecke , Neuaufſtellung von Perſonalliſten , Beleuchtungs⸗
plänen , Verzeichniſſe feſtſtehender Betriebseinrichtungen , Rück⸗

ſprache über Dienſtübernahme , Vornahme von Inventarſtürzen ,
Prüfung von Arbeitern für den Ablösdienſt u. dgl . m. Dieſe
Geſchäfte ſollen auf ſchriftlichem Weg , oder durch Inanſpruch⸗
nahme der örtlichen Dienſtellen , oder mittels Auftrages an die

Bahnmeiſterei oder einen anderen techniſchen Beamten , der den

auswärtigen Ort gelegentlich anderer Geſchäfte ohnedies zu be —
ſuchen hat , oder durch Vorladung der betreffenden Bedienſteten
auf das Dienſtzimmer erledigt werden . Koſtenanſätze hierfür ,
die nicht ganz einwandfrei begründet werden können , werden ent⸗
weder im Koſtenverzeichnis geſtrichen oder der Erſatz wird dem
Beamten auferlegt , der die unnötige Dienſtreiſe angeordnet
hat . Für Beſichtigung des neuen Stationsorts oder für vorläu⸗

fige Vorſtellung bei dem neuen Dienſtvorſtand aus Anlaß von

Verſetzungen dürfen Reiſekoſten nicht in Anrechnung gebracht
werden .

27. Störungen an Betriebseinrichtungen jeder Art ſind
alsbald der zuſtändigen Dienſtſtelle zu melden . In der Mel⸗
dung iſt zu erwähnen , ob die Beſeitigung der Störung nötig fällt
oder ob ſie gelegentlich erfolgen kann .

28. Der Sturz der Bahnmeiſterei - Inventare und der Erſatz⸗
Abſcherſtifte iſt durch die Bahnmeiſter ſelbſt vorzunehmen ; hier⸗
wegen wie auch wegen Austauſches oder Neubeſchaffung von
Inventargegenſtänden darf kein Beamter der Bezirksſtelle mit
beſonderem Koſtenaufwand nach auswärts entſendet werden .

29 . Erhebungen zur Gewinnung der Unterlagen für die Auf⸗
ſtellung von Voranſchlägen oder Wirtſchaftsplänen ſollen nicht
durch Kanzleiperſonal , ſondern durch die für den Zuſtand und
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Betrieb der Anlagen verantwortlichen techniſchen Beamten ſelbſt ,

und zwar tunlichſt gelegentlich der Anweſenheit in anderen

Dienſtgeſchäften gemacht werden .

30 . Die Rückkehr vom auswärtigen Ort zum Wohnort zur

Einnahme des Mittageſſens oder zur Übernachtung oder an

dienſtfreien Tagen wird oft unterlaſſen , auch wenn ſie ohne

Nachteile für den Dienſt tunlich wäre . Hierdurch erwächſt ein

ungebührlicher Aufwand für Tage⸗ und übernachtgeld . Die Rück⸗

kehr zum Wohnort ſoll in dieſen Fällen ſtets erfolgen , wenn

dienſtliche Gründe nicht entgegenſtehen nud die ſonſtigen Um⸗
ſtände es geſtatten . Zu vergleichen §S 15 der Landesherrlichen
Verordnung vom 28 . Dezember 1908 , Verordnungsblatt 19009,

Seite 63. Bei der Anordnung oder Genehmigung ſolcher Ge⸗

ſchäfte iſt von den Bezirksſtellen hierauf ausdrücklich hinzuweiſen
und bei Aushändigung der Fahrtausweiſe darauf Rückſicht zu

nehmen . Wo nach Lage der Zugsverbindungen oder bei Arbeiten

in der Nähe des Wohnſitzes die Rückkehr zum Mittageſſen mög⸗

lich erſcheint , aber nicht ausgeführt wird , iſt die Unterlaſſung zu

begründen (3. B. wegen Überwachung von Arbeitern bei kurzer

Mittagspauſe u. dgl . ) .
Beamte , denen das Wohnen außerhalb der Gemarkung des

Dienſtſitzes geſtattet wurde , dürfen bezüglich der Möglichkeit der

Einnahme des Mittageſſens in der Wohnung nicht günſtiger be⸗

handelt werden als die am Dienſtſitz ſelbſt wohnenden .

Die tägliche Rückkehr nach Hauſe zur Übernachtung kann von

weiter entfernten Orten , die über 75 km entfernt und in einer

Stunde Fahrzeit nicht zu erreichen ſind , unterbleiben . Von

näher gelegenen Orten mit günſtigen Zugsverbindungen ſoll ſie

aber , wenn dienſtliche Gründe nicht entgegenſtehen , wenigſtens

in der beſſeren Jahreszeit erfolgen .

31 . Dienſtgeſchäfte am nämlichen auswärtigen Ort werden

oft in ganz kurzen , zur Anrechnung des Tagesgeldſatzes gerade
ausreichenden Tagesſchichten ausgeführt , wodurch das Geſchäft

ungebührlich in die Länge gezogen wird . Ein einmal begonnenes

auswärtiges Geſchäft ſoll aber — unbeſchadet der in Ziffer 33

getroffenen Anordnung — ohne zwingenden Grund nicht unter⸗

brochen , ſondern in einem Zug zu Ende geführt werden .

32. Auswärtige Geſchäfte am gleichen Ort oder an benach⸗

barten oder am gleichen Reiſeweg gelegenen Orten , die ohne Er⸗

höhung oder mit nur geringer Erhöhung des Koſtenaufwandes

in einem Zuge ausgeführt werden könnten , werden öfters ge⸗

trennt vorgenommen und auf verſchiedene Tage gelegt , wodurch

Mehrkoſten erwachſen . Die tunlichſte Zuſammenlegung ſolcher
Geſchäfte iſt anzuſtreben .

33. Die Wahl der Züge erfolgt oft ohne Rückſicht auf das

wirtſchaftliche Intereſſe der Eiſenbahnverwaltung lediglich unter

dem Geſichtspunkt der Reiſekoſtenentſchädigung ſo , daß die aus⸗

wärts verbrachte Zeit bei einem Tagegeldanſatz von 0,4 wenig

mehr als 3 Stunden , bei einem ſolchen von 6,7 wenig mehr als

6 Stunden und bei einem ſolchen von 1/0 wenig mehr als

10 Stunden beträgt . Die Einteilung ſoll aber tunlichſt ſo erfol⸗

gen , daß für den Dienſt nicht etwa nur das Mindeſtmaß des für
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einen Tagegeldanſatz in Betracht kommenden Zeitraums , ſondern
ein möglichſt großer Teil desſelben ausgenutzt wird und kleinere
Dienſtgeſchäfte in nicht mehr als 3 Stunden erledigt werden .

34. Stellvertreter und Ablöſer werden oft ohne Not einer
Tagegeldkaſſe , die höher iſt als diejenige des Abgelöſten , oder
einer weit entlegenen Station entnommen . Dies ſoll nur dann

geſchehen , wenn geeignete Beamte der gleichen oder nächſt niede⸗
ren Klaſſe nicht oder nicht auf der gleichen Station oder in der
Nähe zur Verfügung ſtehen . Es iſt daher Sorge zu tragen , daß
die zur Ablöſung erfahrungsgemäß nötigen Beamten eingeübt
oder Zugeteilt werden .

35. Die auf Grund der Lohnordnung gewährten Tagegelder
und Ebernachtgelder ſind in den Lohnliſten auf die entſprechen⸗
den Lohnparagraphen zu verrechnen .

36. Bei der Ausbildung der Bauingenieurpraktikanten im
Stellwerk⸗ und Fahrdienſt nach § 4 d der Miniſterialverordnung
vom 18. Mai 1912 , Verordnungsblatt für 1912 , Seite 67 ff . , ſoll
der Ort der Ausbildung ſo gewählt werden , daß der Praktikant
zum Übernachten und zum Mittageſſen an den Dienſtſitz zurück⸗
kehren kann ; nötigenfalls ſoll dazu auch eine Station außer⸗
halb des eigenen Bahnbaubezirks gewählt werden .

37. Als Geſchäftsſitz ( Dienſtzimmer ) im Sinne von § 31 der
Landesherrlichen Verordnung zum Dienſtreiſekoſtengeſetz und des
§ 4 der Verordnung des Miniſteriums vom 1. Juni 1909 gilt
für den Stellwerkſchloſſerdienſt die Werkſtätte .

38. Wird ein Bahnmeiſter mit Pauſchvergütung für auswär⸗
tige Dienſtgeſchäfte zur Stellvertretung des Bahnmeiſters eines
Nachbarbezirks in beſonderer Dienſtleiſtung an nicht mehr als
8 ununterbrochenen Kalendertagen verwendet , ſo erhält er neben
ſeiner Pauſchvergütung keine weitere Aufwandsentſchädigung .
Für den die erſten 8 Tage überſteigenden Zeitraum wird die
feſte Vergütung nach § 5 der Miniſterialvberordnung vom 1. Mai
1912 , Verordnungsblatt Seite 64, gewährt .

Als Nachbarbezirk gilt auch ein nicht unmittelbar angrenzen⸗
der Bahnmeiſterbezirk , wenn die Stellvertretung nicht zu aus⸗
wärtiger Übernachtung nötigt .

Beiſpiel : Wegen anderweitiger dringender Dienſtgeſchäfte
eines Bahnmeiſters muß die Begleitung von Arbeitszügen dem
Bahnmeiſter eines anderen Bezirks übertragen werden . Eine

ſolche aushilfsweiſe Vertretung iſt nach §S 5 obiger Verordnung
zu behandeln , nicht etwa nach § 8.

39. Für Probe - und Reviſionsfahrten ſind in der Ver⸗
ordnung des vormaligen Miniſteriums des Großh . Hauſes vom
10. Januar 1909 , Verordnungsblatt Seite 83 , beſondere Ver⸗
gütungen feſtgeſetzt worden . Beide Arten von Fahrten dienen
zur Feſtſtellung der Betriebsfähigkeit von Lokomotiven und an⸗
deren Fahrzeugen . Von Probefahrten wird geſprochen bei Fahr —
ten mit Lokomotiven uſw . , die ſich zur Wiederherſtellung in der
Werkſtätte befinden oder von letzterer an den Betrieb zurück⸗
gegeben oder von einer Fabrik übernommen werden ſollen . Revi⸗
ſionsfahrten können bei den im Betrieb befindlichen Fahrzeugen
ausnahmsweiſe vorkommen .
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Auf Kontrollfahrten , die als ſolche in den Reiſekoſtenverzeich⸗
niſſen zu bezeichnen ſind , findet die gedachte Verordnung keine

Anwendung . Die Kontrollfahrten dienen zur Überwachung der

Tätigkeit des Lokomotivperſonals oder zur Feſtſtellung des vor⸗

ſchriftsmäßigen Zuſtandes der Lokomotiven ( zu vergleichen

Dienſtanweiſung für die Betriebswerkmeiſtereien § 18 2) oder

zur Überwachung des Verbrauchs an Brennmaterialien u. dgl . m.

Dienſtgutſendungen .

40. Bei der Beantwortung von Prüfungserinnerungen iſt

mehrfach die Anſicht zutage getreten , daß die Eiſenbahnverwal⸗
tung bei der Beförderung von Dienſtgütern mit keinen beſonderen

Koſten zu rechnen habe . Dies trifft nicht zu ; als Frachtſelbſtkoſten
ſind für 1 Tonne und 1 Kilometer bei Stückgütern 5 und bei

Wagenladungen 1 % anzunehmen . Hierauf iſt insbeſondere auch

bei Beurteilung der Preiswürdigkeit beim Bezug von Schotter ,

Grus und Sand zu achten .
41. Bei Lieferungen von Unternehmern und beim Bezug von

Bauſtoffen von ſolchen darf die Abfertigung als Dienſtgut nur

in dem in § 11 der Dienſtgutvorſchriften zugelaſſenen Umfang

zugeſtanden werden . Gleichzeitig wird noch auf die Beachtung

der Ergänzungsbeſtimmungen der Verdingungsverordnung

Nr . 52 E vom 30. März 1915 , Verordnungsblatt Nr . 4, zu § 22

hingewieſen ( ogl . auch Ziffer 64) . Ausnahmen davon dürfen auch

nicht zugelaſſen werden , um dadurch an den zugewieſenen Mit⸗

teln zu ſparen . Bei Aufſtellung der Wirtſchaftspläne ſind etwaige

Frachtkoſten mit zu berückſichtigen .

8 Dienſträume und Dienſtwohnungen mit Zubehör .

42. Zu Aufſchriften an Räumen und zur Bezeichnung von

Einrichtungen , Gebrauchsgegenſtänden u. dgl . ſollen , ſofern nicht

zwingende Gründe vorliegen , Email — oder Porzellanſchilder nicht

verwendet werden . An Stellen , die dem Wetter nicht ausgeſetzt

ſind , werden handſchriftlich hergeſtellte und aufgezogene , ſonſt

aber Olfarbanſchriften dem Bedürfnis in der Regel genügen .

43. Durch Zuſchlagen von Türen und Fenſtern infolge Zug⸗

windes erwachſen oft Koſten für Scheibenwiederherſtellung , die

vermieden werden könnten , wenn die Türen oder Fenſter beim

Offnen durch zuverläſſige Einhäng⸗ oder Sperrvorrichtungen ge⸗

ſichert würden . Wo ſolche Vorrrichtungen fehlen , aber für nötig

erachtet werden , ſind ſie anzubringen und Beſchädigungen , die

infolge Nichtbenutzung der Sicherungen entſtehen , von dem

Schuldigen erſetzen zu laſſen ( ſiehe Ziffer 2 und 3) .

44. Koſtſpielige Garten⸗ oder ſonſtige Einfriedigungen , deren

Koſten im Voranſchlag nicht beſonders vorgeſehen und auch ſonſt

nicht genehmigt ſind , werden bisweilen ohne weiteres auf die

Bahnunterhaltung oder auf die für Unvorhergeſehenes aufge⸗

nommenen Pauſchbeträge verrechnet . Solche Herſtellungen , die

meiſtens nicht dringlich und ſtets vorauszuſehen ſind , zählen

keinesfalls zu den nicht vorherzuſehenden . In den Koſtenanſchlä⸗

gen ſollen ſie unter tunlichſt genauer Koſtenberechnung beſon⸗

ders aufgenommen oder beſondere Genehmigung der General

direktion dazu eingeholt werden ( ogl . auch Ziffer 6) .

*
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45. Für Bahnhofanlagen oder Zieranlagen vor Dienſt⸗
gebäuden ſollen in der Regel keine alljährlich zu erneuernden ,
ſondern nur beſtändige Pflanzen , die nicht froſtempfindlich und
in der Unterhaltung nicht koſtſpielig ſind , verwendet werden .

46 . In Dienſt⸗ oder Mietwohnungen , in denen Bewohner
mit anſteckenden oder gefährlichen Krankheiten behaftet waren ,
wurden trotz Entſeuchung mit Formalindämpfen auch noch die
Böden und Wandverkleidungen herausgeriſſen und erneuert .
Derartige unnötige und übertriebene Schutzmaßregeln ſind zu
unterlaſſen .

47 . Das Abflammen der Keller zur Bekämpfung der Schna⸗
kenplage iſt nicht durch Beamte der Bahnbauinſpektion , ſondern
durch die Bahnmeiſtereien zu beaufſichtigen . Auch andere
Dienſtgeſchäfte , deren Erledigung der Bahnmeiſterei zuſteht oder
übertragen werden kann , dürfen Beamten der Bahnbauinſpek⸗
tion — wenn nicht ganz beſondere Gründe dafür vorliegen —
nicht zugewieſen werden . Solche Gründe ſind im Dienſtreiſe⸗
koſtenverzeichnis anzugeben .

48. In Dienſträumen wird bei der Verwendung von Gas zu
Koch⸗, Heiz⸗ oder Lüftungszwecken oft wenig geſpart . Die Dienſt⸗
vorſtände oder Aufſichtsbeamten haben durch ſtändige Aufſicht
darauf hinzuwirken , daß das teure Gas tunlichſt ſparſam ver⸗
wendet wird . Wegen der Verwendung von Gas zu Lüftungs⸗
zwecken ſiehe auch Ziffer 9. Wenn durch Einrichtung einer anderen
Heizart Koſtenerſparniſſe erzielt werden können , iſt Antrag zu
ſtellen .

49. Für Dienſträume mit einfacher Ausſtattung dürfen in
Zukunft nur Beleuchtungskörper beſchafft und verwendet werden ,
zu denen die in den Magazinen in Vorrat gehaltenen Schirme
und Glasſchalen paſſen . Abweichungen bedürfen bei der Anfor —
derung beſonderer Begründung .

50. Bei der Herrichtung von Dienſt - oder Mietwohnungen
aus Anlaß von Umzügen dürfen nur die unbedingt nötigen Wie —
derherſtellungsarbeiten vorgenommen werden . Über das für Pri⸗
vatwohnungen übliche Maß ſoll hierbei nicht hinausgegangen
werden . Es iſt vorgekommen , daß bei Inſtandſetzung von Dienſt⸗
wohnungen mit bedeutendem Aufwand Herſtellungen vorgenom⸗
men wurden , die in dem von der Generaldirektion genehmigten
Voranſchlag teils überhaupt nicht , teils nicht in der vollzogenen
Weiſe vorgeſehen waren , oder daß Mehrkoſten , die über die
beſonders bewilligten Mittel hinausgingen , ohne weiteres auf die
allgemeinen Wirtſchaftsmittel für Hochbauunterhaltung genom⸗
men worden ſind . Auf die Beſtimmungen in § 8 1s der Wirt⸗
ſchaftsordnung wird beſonders hingewieſen . Verfehlungen da⸗
gegen können die Heranziehung des Schuldigen zur Erſatzleiſtung
zur Folge haben .

Druckſachen .

51. Bei Beſtellung von Druckſachen ſoll hinſichtlich Papier —
art , Ausſtattung und Zuteilung äußerſte Sparſamkeit beobachtet
werden . Der Inhalt iſt unter ſparſamer Ausnutzung des Rau⸗



mes und Vermeidung von Wiederholungen tunlichſt gedrängt dar⸗

zuſtellen . Für jede Druckarbeit erheblichen Umfangs ſoll vor der

Vergebung eine Koſtenberechnung nach den verſchiedenen Herſtel⸗

lungsarten ( Buchdruck , Überdruck ) erhoben und die billigſte ver⸗

wendbare Art gewählt werden . Die Druckſachen ſollen nur an

Stellen und Beamte abgegeben werden , die ſie unbedingt brau⸗

chen . Einem Dienſtzimmer ſoll im allgemeinen nicht mehr als

ein Abdruck zugeteilt werden . Wenn Druckſachen , insbeſondere

Fahrplandruckſachen , zu reichlich bemeſſen einer Dienſtſtelle zu⸗

gehen , ſind die überzähligen Stücke alsbald mit kurzem Vermerk

zurückzugeben .
52. Bei Beſtellung von Druckſachen , die entgegen der Be⸗

ſtimmung in § 41 der Vorſchriften über die ſachlichen Amts⸗

unkoſten mit beſonderer Genehmigung der Generaldirektion von

den Dienſtſtellen von Privatdruckereien oder Schreibwarengeſchäf⸗
ten unmittelbar bezogen werden ( Vordrucke , Fahrordnungen ,

Merkbücher , Anſchläge u. dgl . m. ) , ſoll , wenn es ſich um erheb⸗

lichere Arbeiten handelt , tunlichſt Preisumfrage gehalten und das

Rechnungsbureau vorher um eine Koſtenberechnung angegangen

werden . Sodann ſollen nur Preiſe vereinbart werden , die den

vom Rechnungsbureau berechneten Bezugspreis nicht oder doch
nicht erheblich überſchreiten . Wo ein folcher Preis nicht zu er⸗

zielen iſt , ſoll die Beſtellung durch Vermittelung des Rechnungs⸗

bureaus erfolgen .
53. Soweit nach § 8 Ziffer 19 der Geſchäftsanweiſung für

die Bezirks⸗ und Ortsſtellen B riefumſchläge benötigt wer⸗

den , haben die Dienſtſtellen „ ihres Bedarfs mit Vordruck zur

Wiederverwendung ( Größe 195/130 und 370/145 , Material⸗

tarif Nr . 1473 und 1474 ) anzufordern . Die zur Wiederverwen⸗

dung eingerichteten Umſchläge dürfen vor völliger Ausnutzung

des Adreßvordrucks nicht überklebt oder umgewendet werden . Bei

lebhafterem Schriftverkehr zwiſchen zwei Dienſtſtellen ſind gemäß

§ 152 der erwähnten Geſchäftsanweiſung zur Beförderung der

Schriftſtücke Mappen zu verwenden .

Fernſprecher .

54. Wenn zu dienſtlichen Mitteilungen der Reichsfernſprecher

benutzt werden muß , ſoll das Geſpräch nicht ungewöhnlich lang

ausgedehnt und die Verbindung nicht offengehalten werden , um

Auskünfte entgegenzunehmen , die erſt ſpäter erteilt werden kön⸗

nen . Die Inanſpruchnahme des Reichsfernſprechers iſt auf be⸗

gründete Fälle zu beſchränken und auf tunlichſte Minderung der

Geſprächsgebühr Bedacht zu nehmen .

Geſchäftsordnung .

55. Die Bemerkungen der wirtſchaftlichen Belegprüfung

gehen den Dienſtſtellen als Verfügung der Generaldirektion zu ,

an die auch die Beantwortung zu richten iſt . Die Ortsſtellen

haben ſie wenn nichts anderes vorgeſchrieben wird — gemäß

§3 ihrer Dienſtanweiſung durch Vermittlung der vorgeſetzten

Bezirksſtellen vorzulegen .



er

1
m

e⸗
er

ng
zu,
en
äß
en

107 —

56. Wo Schriftſtücke oder Urkunden gemäß § 2 * der Geſchäfts⸗
anweiſung für die Bezirks⸗ und Ortsſtellen nur mit Tinte unter⸗

ſchrieben werden dürfen , darf auch der Inhalt nur mit Tinte

geſchrieben ſein . Verträge aller Art und Grund⸗

buchſchriftſtücke dürfen daher nicht mit Tinten⸗

ſtift oder im Durchſchreibverfahren erſtellt
werden .

Koſtenrechnungen .

57 . Es wurde feſtgeſtellt , daß bei einzelnen Dienſtſtellen die

Koſtenrechnungen von den Unternehmern in doppelter Fertigung
einverlangt oder von den Dienſtſtellen ſelbſt Abſchriften der Rech⸗

nungen , angeblich zur Vervollſtändigung der Akten und zu Nach⸗
ſchlagezwecken , gefertigt wurden . Dies hat als unwirtſchaftlich
und entbehrlich zu unterbleiben .

58 . Um bei Prüfung der Koſtenzettel Rückfragen zu vermei⸗
den , ſollen Forderungen für außervertragliche Leiſtungen , die in

beſonderen Maßnahmen der Baubehörden ihren Grund haben ,
z. B. bei nicht vom Unternehmer zu vertretenden Verzögerungen ,
Entwurfsänderungen u. dgl . , auf den Koſtenrechnungen ſogleich
näher begründet werden .

Gleiches gilt auch für Fälle , wo beſtimmt gegebene Vorſchrif⸗
ten aus beſonderen Gründen nicht eingehalten werden können .
Daraus läßt ſich dann auch erſehen , daß die Nichteinhaltung der

Vorſchriften nicht etwa auf Verſehen beruht .
59. Nach § 11 Wirtſchaftsordnung ſollen die Forderungs —

zettel über Leiſtungen oder Lieferungen tunlichſt bald nach der

Erledigung der Arbeit oder Lieferung eingereicht und beglichen
werden . Dabei iſt vorgeſehen , daß auch vierteljährliche Rechnungs⸗
aufſtellung ſtattfinden kann . Solche vierteljährliche Sammel —
rechnungen ſind aber nur für kleinere Forderungen ( aus geringen
und regelmäßig vorkommenden Unterhaltungsarbeiten ) vorgeſehen
und ſollen nicht etwa allgemein zur Regel werden .

Beim Zuſammentreffen vieler umfangreicher Koſtenrechnun⸗
gen würde auch die Nachprüfung und Beſtätigung nach § 79 b
Stationskaſſenordnung nicht mit der wünſchenswerten Gründlich⸗
keit vorgenommen werden können ; auch iſt nicht zu überſehen ,
daß genau rechnende Geſchäftsleute geneigt ſein werden , die
Preiſe um den Zinsverluft gegenüber der Barzahlung höher zu
halten . Wenn derartige Zahlungen in größerem Umfang ver⸗
zögert werden , geht aber auch die Überſicht über die zu jeder Zeit
noch zur Verfügung ſtehenden Wirtſchaftsmittel verloren .

Die alsbaldige Vorlage der zur Sammlung nicht geeigneten
Rechnungen iſt daher auf Grund des Beſtellbuchs zu überwachen
und gegebenenfalls daran zu erinnern . Unter Umſtänden ſind
die Geſchäftsleute darauf aufmerkſam zu machen , daß ſich Saum⸗
ſeligkeiten in der Einreichung der Rechnungen mit den Geſchäfts⸗
gepflogenheiten der Eiſenbahnverwaltung nicht vertragen .

Wenn bei einer Ortsſtelle Verhältniſſe (3. B. bei Perſonal⸗
mangel , außergewöhnlich ſtarke Inanſpruchnahme durch andere
Geſchäfte ) eintreten , die die Anweiſung bereits vorliegender
Koſtenrechnungen in Rückſtand zu bringen drohen , ſo ſoll die vor⸗
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geſetzte Bezirksſtelle davon verſtändigt werden , damit für die

ordnungsmäßige Fortführung des Dienſtes Sorge getragen wer⸗

den kann .

60 . In der Zuſammenſtellung der Leiſtungsaufnahmen
( Vordruck Fußnummer 62 ) ſind in der Spalte 6 ſtets auch die

Werte der Leiſtungen nach dem Überſchlag ( Koſtenanſchlag ) im

einzelnen anzugeben , was bisher vielfach unterlaſſen wurde .

61. Für Mehrleiſtungen und Nacharbeiten auf Verträge

( außervertragliche Leiſtungen ) werden meiſt beſondere Koſten⸗

rechnungen aufgeſtellt und angewieſen , was die Durchſichtigkeit
der Rechnungsbelege im Sinne von 8 15 10 und 11 Wirtſchafts⸗

ordnung vermindert . Solche Koſten ſollen tunlichſt in die End⸗
abrechnung über die Vertragsleiſtungen ( anſchließend an dieſe )

aufgenommen und überſchreitungen der Vertragsſumme nötigen⸗

falls begründet werden . Stellt der Unternehmer auf Grund

von § 19 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausfüh⸗
rung von Hoch - und Tiefbauarbeiten die Rechnung für Mehr⸗
leiſtungen und Nacharbeiten ſelbſt auf , ſo iſt dieſe mit der Lei⸗

ſtungsaufnahme zur Endabrechnung zugleich anzuweiſen .

62. Die Endabrechnungen über Bauherſtellungen werden oft

ſehr ſpät aufgeſtellt . Zur Vermeidung von Rückfragen ſind

ſolche , um Umfang des Bauwerks oft außer Verhältnis ſtehende

Verzögerungen auf der Abrechnung zu begründen .
63. Das öftere Fehlen der Angaben über die Verdin⸗

gungsart ( § 797 b Stationskaſſenordnung und Ergänzungs⸗

beſtimmungen zu § 16 Verdingungsverordnung ) auf den Ko⸗

ſtenrechnungenüber die von den Bezirksſtellen vollzogenen

Vergebungen gibt Veranlaſſung , an die genaue Beachtung der

genannten Vorſchriften zu erinnern .

64. Bei Ausgabeanweiſungen über Frachten iſt für die Beleg⸗

prüfung oft zweifelhaft , ob nicht etwa der Unternehmer die

Frachtkoſten zu tragen hat , da nach der Ergänzungsbeſtimmung

zu § 22 Verdingungsverordnung und § 112 Dienſtgutvorſchriften

in der Regel frachtfreie Lieferung nach der Verwendungsſtelle

oder dem Ort der Einlagerung vereinbart werden ſoll . Auf ſol⸗

chen Koſtenrechnungen ( Frachtbriefen ) iſt daher anzugeben , wes⸗

halb die Eiſenbahnverwaltung die Fracht zu übernehmen hat .

Davon kann abgeſehen werden bei Frachtkoſten nach oder von

außerbadiſchen Stationen , wenn aus dem Frachtbrief hervorgeht ,

daß es ſich um eine Sendung der in § 11 u à Dienſtgutvorſchriften

genannten Art handelt . Werden Frachtkoſten am Guthaben des

Unternehmers gekürzt , ſo iſt dabei gemäß § 64. 1⸗ Stations⸗
kaſſenordnung gegenſeitig je auf die andere Anweiſung zu ver⸗

weiſen .

Material⸗ und Gerätebeſchaffung .

65. Materialien und Geräte , die beim Magazin erhältlich

ſind , müſſen von dieſem bezogen werden . Die Beſchaffung auf

anderem Wege wird nur in ganz beſonders begründeten Fällen

zugelaſſen ( ogl . auch Materialordnung 8 2 2) . Ein Grund zu einer



Annnn
*

—22

EEF
RI
*
W

n
er

109

ſolchen Ausnahme liegt aber bei geringen Abweichungen von den
im Magazin vorrätigen Muſtern nicht vor . Auch die Dringlich⸗
keit des Bedarfs kann im allgemeinen nicht als Grund hierfür
angeſehen werden , da ſie meiſt erſt eine Folge der nicht rechtzeitigen
Beſtellung ſein wird . Wenn daher die im Magazin vorrätigen
Gegenſtände nicht geradezu als ungeeignet erſcheinen , ſind ſie zu
verwenden und rechtzeitig zu beſtellen . Bei dringlichem Bedarf
kann die vorläufige Anforderung ausnahmsweiſe auch mit Fern⸗

ſlaben
erfolgen und die geordnete Beſtellung hinterher ſtatt⸗

inden .

66 . Mit neu angewieſenen Farben - oder Lackſorten werden
oft von vielen Baudienſtſtellen gleichzeitig koſtſpielige Verſuche
gemacht . Solche Verſuche ſollen in der Regel von der Hauptwerk⸗
ſtätte oder von einer von der Generaldirektion hierzu beſtimmten
Bahnbauinſpektion vorgenommen werden . Dieſe hat , falls ſich die
allgemeine Verwendung des neuen Farbſtoffes als wirtſchaftlich
erweiſt , die Beſchaffung auf Magazinsvorrat zu beantragen .
Wenn nicht ganz beſondere Gründe vorliegen , ſollen im allgemei⸗
nen nur die im Magazin vorrätig gehaltenen Farben und Lacke
Verwendung finden .

Hitzebeſtändige Anſtriche ( für Herde und Sfen ) ergeben die
Materialien Nr . 1110 , 1158 , 1159 .

67 . Laſchen für Radſchuhgleiſe , die bereits entſprechend be —
arbeitet ſind , können vom Magazinsamt III in Karlsruhe bezo⸗
gen werden .

68. Bei Wiederherſtellung von Inventargegenſtänden , z. B.
Kochherden , tritt häufig der Fall ein , daß auf Grund der Schät⸗
zung der Ausbeſſerungskoſten die Wiederherſtellung an Geſchäfts⸗
leute im Bezirk vergeben wird ( ſiehe Verfügung Nr . 118 E im
Nachrichtenblatt Nr . 7 von 1910 , Ziffer III B 11) , daß aber erſt
bei der Ausführung ein größerer Schaden als der angenommene
ſich herausſtellt . Die tatſächlichen Ausbeſſerungskoſten hätten nach
obiger Verfügung den Umtauſch bei der Abgabeſtelle herbeiführen
ſollen . Zur Beurteilung bei der Belegprüfung iſt in ſolchen
Fällen auf der Koſtenrechnung die Unterlaſſung des Umtauſches
kurz zu begründen .

69 . Ausſtattungsgegenſtände , die im Verlauf der Zeit für
ihren Gebrauch unzweckmäßig wurden , ſind bisweilen mit einem
hohen Koſtenaufwand abgeändert worden . Eine ſolche Abände⸗

rung iſt einer Neuanſchaffung gleich zu achten und daher nur
mit Genehmigung der Generaldirektion zu⸗
läſſig . Vorher iſt zu prüfen , ob nicht ein Umtauſch möglich
oder wirtſchaftlicher iſt .

70 . Geſchirrſtiele ( Stopfhauen⸗ , Pickel⸗ uſw . Stiele ) ſind ſtets
beim Magazin zu beſtellen .

71. Hagpflanzen ſollen tunlichſt ſchon im Spätjahr bezogen
werden , da die Preiſe hierfür im Frühjahr bei vergriffenem Vor⸗
rat bedeutend höher zu ſein pflegen als im Spätjahr . Zudem
kann dadurch auch eine Winterbeſchäftigung der Bahnarbeiter er⸗
zielt werden .
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Ofenreinigung und ⸗unterhaltung .

72. In vielen Fällen wurde beobachtet , daß die Reinigung

von Ofen und Rohren in ganz kurzen Zeitabſtänden vorgenom⸗

men werden mußte . Für ſolche Heizanlagen ſcheint ein ungeeig⸗

netes Heizmaterial verwendet zu werden . Durch Verſuche mit

anderem Heizſtoff (3. B. Koks ) wird dem erwähnten Mißſtand ,

der hohe Koſten verurſacht , meiſt begegnet werden können . Wenn

eine größere Anzahl Ofen am gleichen Ort in Betracht kommt ,

ſoll die Reinigungsarbeit und das Ausmauern in öffentlicher

oder engerer Verdingung vergeben werden oder der

händigen Verge bung eine Preisumfrage vorangehen .

Umzüge .

73 . Bei Umzügen darf im allgemeinen wegen kleiner Aus⸗

beſſerungen in den Dienſt⸗ und Mietwohnungen , als Tapezieren ,

Streichen der Decken , Türen oder Fenſter u. dgl . , das Beziehen

der Wohnung nicht hinausgeſchoben und Aufwandsentſchädigung

für Gaſthausaufenthalt nicht angerechnet werden . Eine ſolche

Anrechnung iſt auch nicht zuläſſig mit der Begründung , daß der

abziehende Beamte den zuziehenden noch in den Dienſt einweiſen

mußte und der zuziehende infolgedeſſen die Wohnung nicht be⸗

ziehen konnte . Der Vollzug des Umzuges iſt dementſprechend

( ſiehe auch Geſchäftsanweiſung für die Generaldirektion § 13 a)

für die Bezirks⸗ und Ortsſtellen §S 20 a anzuordnen ; nötigenfalls

hat die Dienſteinweiſung durch einen anderen Beamten zu er⸗

folgen . Ausnahmen hiervon ſind in dem Koſtenverzeichnis aus⸗

reichend zu begründen .

Vergebung von Leiſtungen und Lieferungen .

74. Für Leiſtungs⸗ oder Lieferungsgegenſtände iſt in der

Regel frachtfreie Anlieferung am Empfangs⸗ (Erfüllungs⸗ )
Ort — Verwendungsſtelle , Ort der Einlagerung — zutreffen⸗
denfalls auch freie Überfuhrgebühr zu bedingen . Hierauf iſt

ſchon bei den Ausſchreibungen und Preisumfragen zu achten .

( Vgl . Anlage B der Verdingungsverordnung § 8 und Ergän⸗
zungsbeſtimmung zu §S 22 der Verdingungsverordnung ſowie

§S§ 112 der Dienſtgutvorſchriften . ) Der Verſand als Dienſtgut iſt

auf die im § 11 der Dienſtgutvorſchriften genannten Fälle zu be⸗

ſchränken ( ogl . auch Ziffer 41) .

75. Für Grenzſteine , Randſteine u. dgl . wird öfter Vorab⸗

nahme im Werke des Unternehmers vereinbart . Manchmal wird

dabei auch noch Lieferung frei Eiſenbahnwagen auf der Ver⸗

ſandſtation bedungen . Dieſe Art Vergebung entſpricht nicht den

in Ziffer 74 bezeichneten Vorſchriften . Materialien dieſer Art

zählen nicht zu denjenigen , für welche Abnahme im Werk geboten

erſcheint . Aufwandsentſchädigung für Dienſtreiſen zu ſolchem

Zweck müßten künftig beanſtandet werden . Die Abnahme auf

der Verſandſtation überträgt auch die mit der Beförderung ver⸗

bundene Gefahr auf die Eiſenbahnverwaltung (z. B. im Falle



le

— 111

unzweckmäßiger Verladung ) und verſchiebt unter Umſtänden die

zur Beurteilung des günſtigen Angebots maßgebenden Umſtände

( ogl . auch Ziffer 40) .

76. Einheits⸗Innungspreiſe der Mitglieder gewerblicher
Zwangsinnungen bilden keinen Grund , Wettbewerbungsangebote
bei Innungsmitgliedern nicht zu erheben . Der hier in Betracht
kommende § 100 q der Reichsgewerbeordnung lautet : Die Innung
darf ihre Mitglieder in der Feſtſetzung der Preiſe ihrer Waren

oder Leiſtungen oder in der Annahme von Kunden nicht beſchrän⸗
ken . Entgegenſtehende Beſchlüſſe ſind ungültig .

77. In übereinſtimmung mit der übrigen ſtaatlichen Hoch⸗

bauverwaltung dürfen Meiſterlöhne mit einem höheren Lohnſatz
als Geſellenlöhne nur in Ausnahmefällen bei beſonders ſchwie⸗
riger Arbeit oder bei Übernahme größerer Verantwortlichkeit und
unter eingehender Begründung angerechnet werden . Es liegt
keine Veranlaſſung vor , für Arbeiten , die im allgemeinen jeder
Geſelle ausführt , höhere als die ortsüblichen Geſellenlöhne zu
zahlen .

78. Vielfach wird als Begründung für Unterlaſſung öffent⸗
licher oder engerer Vergebung von Leiſtungen oder Lieferungen

Dringlichkeit angegeben , obwohl nach den Umſtänden
augenſcheinlich iſt , daß lediglich eine verſpätete Anordnung zur
freihändigen Vergebung genötigt hat . Die vergebenden Stellen
werden deshalb angewieſen , die Vorbereitungen für die Ausſchrei⸗
bungen rechtzeitig zu treffen .

Der Erfolg dieſer Anregungen liegt vorwiegend in der Hand
der Vorſtände der Bezirks - und Ortsſtellen . Ihnen liegt in erſter
Reihe die Pflicht ob , den Vollzug unter dem Geſichtspunkte des

Bedürfniſſes einerſeits und der Wirtſchaftlichkeit anderſeits anzu⸗
ordnen , geeignet zu überwachen und allen Mißbräuchen unnach⸗
ſichtlich entgegenzutreten .

Bei der Durchſicht der Koſtenverzeichniſſe ſollen Abweichun —
gen von den aufgeſtellten Regeln zur Vermeidung von Rückfragen
ſtets ausreichend begründet werden .

Für Uervöſe

Vergiß die Zeit !

Verlern ' das Denken !

Mach ſtets das dümmſte Schafsgeſicht .

Laß dich vom größten Ochſen lenken —

Doch , wenn er ſtoßt — dann muckſe nicht . 1
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